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§ 5 Sbg. NUKEA § 5
 Sbg. NUKEA - Salzburger Natur- und Umweltschutz-, Klima- und Energie-

Auszeichnungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Das Salzburger Umwelt-Verdienstzeichen ist eine Plakette. Auf der einen Seite der Plakette ist das „Igel-Blatt-Fisch-

Auge“ dargestellt. Die andere Seite der Plakette enthält einen gravierten Schriftzug, aus dem sich ergibt, für Verdienste

um welches Gebiet im Sinn des § 1 Abs 1 das Salzburger Umwelt-Verdienstzeichen verliehen wird.
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